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1. EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage 
Die Bevölkerung erwartet von der Gemeinde, dass man sich unbehelligt im öffentlichen 
Raum aufhalten und bewegen kann. Weiter erwartet sie, dass öffentliche Einrichtungen ge-
schützt und mit Respekt behandelt werden. Es wird von den Behörden erwartet, dass Van-
dalismus, Littering oder Belästigungen geahndet und nicht stillschweigend toleriert werden. 
Weiter wird erwartet, dass diese Probleme aktiv angegangen nicht einfach als Zeitgeist klas-
sifiziert und somit akzeptiert werden. Es müssen deshalb Konzepte vorhanden sein, wie die-
sen Problemen begegnet werden kann. 
 
Die Einen sprechen nun vom „Wundermittel Videoüberwachung“, während die andern in ihr 
eine Bedrohung freiheitlicher Grundrechte sehen. Private Überwachungsteams sorgen mit 
Kontrollgängen für Sicherheit, erwecken jedoch unter Umständen das unangenehme Gefühl 
eines Polizeistaates. 
 
Sauberkeit im öffentlichen Raum sowie Wartung und Pflege der Anlagen gehören zu den 
wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Hand und vermitteln den Bürgerinnen und Bürgern 
jenes Sicherheitsgefühl, das ihnen den Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Freude und nicht 
zur Qual macht. Bedarf es hier einer rigorosen Kontrolle mit drakonischen Strafen oder setzt 
man auf eine gewisse Toleranz mit Selbstverantwortung? 
 
Für diese Fragen gilt es nun - basierend auf der aktuellen Rechtsgrundlage - eine angemes-
sene Antwort und Balance zu finden zwischen totalem Überwachungsstaat und vernünftiger 
Kontrolle. Das Konzept für die Gemeinde Lachen basiert auf aktiver Aufklärungsarbeit, ei-
nem Nebeneinander von Kontrollgängen einer privaten Sicherheitsfirma sowie dem Einsatz 
von Videoüberwachungsanlagen, selbstverständlich mit der Polizei als oberstes Kontrollor-
gan. 
 

1.2 Aufbau dieses Konzeptes 
Das vorliegende Konzept besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt 
das eigentliche Konzept der Gemeinde Lachen für die Überwachung des öffentlichen 
Raums. Dieser erste Teil wird vom Gemeinderat beschlossen und kann nur durch einen er-
neuten Beschluss des Gemeinderates geändert oder ergänzt werden. Der zweite Teil mit 
dem Anhang I (Standorte der Kameras) und dem Anhang II (Überwachungsaufträge der 
Gemeinde Lachen) kann laufend ergänzt und angepasst werden, ohne dass dafür ein erneu-
ter Gemeinderatsbeschluss notwendig wäre. 
 

1.3 Öffentliche Gebäude 
In öffentlichen Gebäuden werden zum Schutz der Angestellten Videokameras zur Eingangs-
kontrolle eingesetzt. Es erfolgt jedoch keine Aufzeichnung dieser Daten, weshalb hier das 
vorliegende Konzept nicht zur Anwendung kommt. 
 

1.4 Datenschutzstelle SZ-OW-NW 
Die nachstehenden Punkte 2. bis 6. sind dem „Merkblatt zur Videoüberwachung“ des Daten-
schutzbeauftragten Schwyz – Obwalden – Nidwalden, Gotthardstrasse 21, 6414 Oberarth, 
entnommen. 
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2. ALLGEMEINES 

Eine Videoüberwachung ist nicht per se verboten. Nur die personenbezogene Videoüberwa-
chung stellt einen Eingriff in die geschützte Privatsphäre (Art. 13 Bundesverfassung, BV) dar. 
Eine Videoüberwachung wird erst dann personenbezogen, wenn Personen erkenn- oder 
bestimmbar sind. Da bei einer solchen personenbezogenen Videoüberwachung Personen-
daten bearbeitet werden, müssen die Voraussetzungen des kantonalen Datenschutzgeset-
zes eingehalten werden.  
 
Für die Einhaltung des Datenschutzes ist die datenbearbeitende Behörde verantwortlich. Bei 
Videoüberwachungen auf Gemeindegebiet (z.B. Schulhäuser, Unterführungen, öffentliche 
Parkhäuser, Glassammelstellen oder Abfalldeponien) ist die Gemeinde für die Datenbearbei-
tung und die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich (§ 21 in Verbindung mit § 20 
ÖDSG)). Der Datenschutzbeauftragte Schwyz-Obwalden-Nidwalden (Datenschutzbeauftrag-
ter) überwacht nach § 29 Abs. 1 Bst. a ÖDSG die Anwendung der Vorschriften über den Da-
tenschutz.  
 
Führen Private auf eigene Veranlassung und in ihrem Hoheitsbereich eine Videoüberwa-
chung, so ist das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) anwendbar und die Gemein-
den resp. der Kanton nicht zuständig. 
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3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VIDEOÜBERWACHUNG 

3.1 Zuständigkeit 
Für die Zuständigkeit zur Installation der Videokamera muss bekannt sein, wo, von wem und 
zu welchem Zweck eine Videokamera installiert wird. Soll diese in einem privaten Raum in-
stalliert werden, so ist die private Person dafür zuständig, und nicht der Kanton oder die Ge-
meinde. Weiter ist das DSG anwendbar und somit der Eidg. Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragte für die Überwachung zuständig. Nach § 21 Abs. 2 ÖDSG ist für die Anord-
nung von Videokameras an öffentlich zugänglichen Orten zuständig, wem das Benützungs-
recht oder die Hoheit über den zu überwachenden Ort zusteht. 
 

3.2 Gesetzliche Grundlage 
3.2.1 Allgemeines 
Grundsätzlich müssen die Voraussetzungen nach Art. 36 BV (Einschränkung von Grund-
rechten) gegeben sein, damit die Installation einer Videokamera nicht das Grundrecht der 
Privatsphäre verletzt. Demnach muss ein Gesetz im formellen Sinn (eines, das von der zu-
ständigen Legislative erlassen wurde) vorliegen. Im Kanton Schwyz stellt § 21 ÖDSG diese 
formell-gesetzliche Grundlage dar. Danach dürfen öffentlich zugängliche Orte zum Schutz 
von Personen und Sachen mit Bildübermittlungs- und Bildaufzeichnungsgeräten überwacht 
werden, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
3.2.2 Erkennbarkeit der Überwachung (Transparenz)  
Die Überwachung muss in geeigneter Weise erkennbar gemacht werden. Die Videokamera 
muss gut sichtbar montiert und alle Personen, die den überwachten Ort betreten, müssen 
über die Videokamera informiert werden. Ein Hinweisschild könnte z.B. folgende Informatio-
nen enthalten:  

·  Überwachtes Gebiet; Zeit, wann Kamera aktiviert ist;  
·  Hinweis, dass Personen erkennbar sind;  
·  Zweck der Videoüberwachung;  
·  Für die Videoüberwachung und die Datenbearbeitung verantwortliche Stelle;  
·  Dauer der Speicherung der Daten und ggf. Löschung der Aufnahmen.  

 
3.2.3 Löschung bzw. Übergabe der Daten  
Die gespeicherten Daten sind nach spätestens 120 Stunden zu löschen oder innerhalb 
dieser Frist mit einem Strafantrag bzw. einer Strafanzeige der Polizei zu übergeben. Dies soll 
eine Vorratsspeicherung von Daten verhindern. Zudem muss gewährleistet sein, dass die 
Daten unbedeutender Aufnahmen nicht ewig gespeichert, sondern nach einer gewissen Zeit 
vernichtet werden.  
 
3.2.4 Information der Aufsichtsstelle (Datenschutzbeauftragter)  
Das zuständige öffentliche Organ muss den Datenschutzbeauftragten über jede Videokame-
ra informieren. Bereits bestehende Videokameras sind ebenfalls zu melden, damit der Da-
tenschutzbeauftragte über sämtliche Standorte informiert ist und diese gegebenenfalls über-
prüfen kann. 
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3.3 Verhältnismässigkeit  
3.3.1 Geeignetheit 
Eine Videoüberwachung ist geeignet, wenn im betreffenden Einzelfall der angestrebte Zweck 
erreicht werden kann. Eine Videoüberwachung zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben 
ist z.B. nur dann geeignet, wenn auch die Möglichkeit besteht, sofort einzugreifen. Die Vi-
deoaufnahmen müssen also an Bildschirmen „live“ überwacht werden.  
 
Zu rein präventiven Zwecken darf eine Videoüberwachung nur dann eingesetzt werden, 
wenn potenzielle Straftäter abgeschreckt und dadurch Straftaten verhindert werden können.  
Aus dem Erfordernis der Geeignetheit folgt zudem, dass regelmässig überprüft werden 
muss, ob der angestrebte Zweck durch die Überwachungsmassnahme tatsächlich erreicht 
wurde (Erfolgskontrolle). Ist dies nicht der Fall, muss die Überwachungsmassnahme einge-
stellt werden.  
 
3.3.2 Erforderlichkeit / Notwendigkeit 
Eine Videoüberwachung ist erforderlich, wenn keine schonendere Massnahme zur Erfüllung 
des verlangten Zwecks existiert (ultima ratio). Es müssen also zuvor alle anderen, weniger 
einschneidenden Massnahmen vergeblich ergriffen worden sein. Als solche könnten z.B. 
geprüft werden:  

·  bauliche Massnahmen (Notrufsäulen, Telefonzellen, Bebauung öffentlicher Plätze)  
·  Absperrung und Zutrittsverbote (lokal oder zeitlich beschränkt)  
·  soziale Massnahmen (Jugendarbeit)  
·  Aufsichtspersonal (Polizei oder Private)  
·  Bewegungsmelder mit Flutlicht  

 
3.3.3 Sparsamkeit 
Es sollen nur so viele Daten bearbeitet werden wie notwendig. D.h. es dürfen keine Siche-
rungskopien der Videos angefertigt oder Daten auf Vorrat gespeichert werden.  
 

3.4 Öffentliches Interesse 
Nur ein rechtlich geschütztes öffentliches Interesse vermag die Installation einer Videokame-
ra zu rechtfertigen. Das öffentliche Interesse (Schutzzweck) muss das private Interesse 
(Schutz der Privatsphäre) überwiegen. Um das abzuklären, muss die zuständige Behörde 
eine Interessensabwägung vornehmen. Beispiele rechtlich geschützter öffentlicher Interes-
sen sind namentlich:  

·  Schutz vor Vandalismus (Wandbeschmierereien)  
·  Schutz vor Belästigungen (z.B. an unübersichtlichen Stellen zu Nachtzeiten)  
·  Diebstahlschutz (an rege frequentierten Orten)  
·  Schutz vor Verunreinigungen (Littering)  
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4. WEITERE ANFORDERUNGEN 

4.1 Einstellungen der Videokamera  
Die Videokameras müssen so ein- und an solchen Orten aufgestellt werden, dass möglichst 
wenig Personen von ihnen erfasst und nur die zur Zweckerreichung notwendigen Orte ge-
filmt werden (z.B. nur ein Eingang und nicht das gesamte Gebäude oder nur eine Wand, die 
oft besprayt wurde, und nicht der ganze Schulhausplatz). Personen, die nicht gefilmt werden 
wollen, muss die Möglichkeit offen stehen, ohne unverhältnismässigen Aufwand der Auf-
nahme ausweichen zu können (Verhinderung einer „passage obligé“). Zudem sollten Video-
kameras nur zu Zeiten aktiviert sein, wenn es zur Zweckerreichung notwendig ist (z.B. die 
Überwachung einer Unterführung nur nachts, da sie tagsüber ausreichend belebt ist).  
 

4.2 Zweckbindung  
Nach dem Zweckbindungsgebot dürfen Personendaten (vorliegend die Aufnahmen der Vi-
deokamera) nur genau für die Zwecke bearbeitet werden, die bei der Beschaffung der Daten 
angegeben wurden.  
 

4.3 Voraussetzungsüberprüfung 
Regelmässig muss die Behörde, welche die Daten bearbeitet, überprüfen, ob die Vorausset-
zungen noch vorliegen. Es betrifft dies unter anderem die Einstellungen der Videokamera 
oder die Speicherung und Vernichtung der Daten.  

5. TECHNOLOGIEN 

Bei Videoüberwachungen empfiehlt sich die Verwendung so genannter „Privacy Filters“. Die-
se erkennen und verschlüsseln die gefilmten Gesichter in Echtzeit und garantieren so die 
Privatsphäre von Unbeteiligten, die sich im überwachten Bereich bewegen. Möchten hinge-
gen Aufnahmen zur Identifizierung verwendet werden (z.B. bei einer strafrechtlichen Verfol-
gung), können diese entschlüsselt werden.  
 
Die Installation von Attrappen (anstelle von funktionstüchtigen Kameras) ist nicht erlaubt, 
weil dies gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstösst. Denn mit Attrappen werden 
Bürgerinnen und Bürger getäuscht, indem man ihnen vorgaukelt, sie würden überwacht, was 
jedoch nicht der Wahrheit entspricht.  

6. FAZIT (gem. Merkblatt Kt. SZ zur Videoüberwachun g) 

Eine Videoüberwachung stellt einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre der betroffenen 
Person dar. Deshalb sind bei der Prüfung der Voraussetzungen strenge Massstäbe anzule-
gen. Insbesondere die Notwendigkeit und die Interessenabwägung müssen sorgfältig vorge-
nommen werden. 
  



 
9 

 

7. KONZEPT FÜR DIE GEMEINDE LACHEN 

7.1 Ziele 
Es sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

a) Schutz vor Vandalismus (z.B. Wandbeschmierereien)  
b) Schutz vor Belästigungen (z.B. an unübersichtlichen Stellen zu Nachtzeiten)  
c) Diebstahlschutz (an rege frequentierten Orten)  
d) Schutz vor Verunreinigungen (Littering) 

 

7.2 Mittel zur Erreichung dieser Ziele 
Folgende Mittel sollen – einzeln oder in Kombination – eingesetzt werden zur Erreichung 
dieser Ziele: 

a) Aufklärungsarbeit durch Medienmitteilungen und Kampagnen 
b) Aufklärungsarbeit durch Kontakt mit Schulen 
c) Gute Beleuchtung des öffentlichen Raums 
d) „Einkauf“ von zusätzlicher Polizeipräsenz in der Gemeinde Lachen 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
f) Kontrollgänge durch ein privates Überwachungsteam (Überwachungsaufträge) 
g) Eingangskontrolle durch Videoübertragung (ohne Aufzeichnung) 

 

7.3 Technische Anforderungen 
Die Videoüberwachung muss personenbezogen erfolgen. Im Bedarfsfall müssen Personen 
erkenn- und bestimmbar sein. 
 

7.4 Private Überwachungsteams (Überwachungsaufträge ) 
Zur Erreichung der Ziele werden auch private Überwachungsteams eingesetzt. Um eine indi-
viduelle Anpassung an spezielle Situationen gewährleisten zu können, sind regelmässige 
Besprechungen (mind. alle 3 Monate) vorzusehen. Zuständig ist der Ressortleiter Sicherheit. 
Die Rückmeldung an den Gemeinderat erfolgt 1x jährlich Mitte Jahr (Punkt 7.5). 
 

7.5 Erfolgskontrollen 
Alle diesbezüglich relevanten Meldungen sollen gesammelt und in einem jährlichen Bericht 
zuhanden des Gemeinderates verarbeitet werden. Der Bericht muss Mitte Jahr vorliegen und 
Empfehlungen für das kommende Jahr beinhalten. Budgetrelevante Positionen können somit 
rechtzeitig verarbeitet werden. Es werden mindestens Mitberichte der Genossenschaft Sport 
und Freizeit sowie der Hauswarte erwartet. Zuständig ist der Ressortleiter Sicherheit. 
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8. AREALE 

8.1 Definition 
Für die verschiedenen Areale werden die entsprechenden Ziele (Art. 7.1) sowie die Mittel zur 
Erreichung dieser Ziele (Art. 7.2) einzeln festgelegt. Es handelt sich um grundsätzliche Aus-
sagen. Die Umsetzung muss nicht vollumfänglich, sondern kann auch nur teilweise erfolgen. 
 

8.2 A. See- und Hafenanlagen 
Definition:  Unter „See- und Hafenanlagen“ versteht man das See nahe Gebiet zwischen 

dem Alten Schulhausplatz bei der Kirche und der Badi im Seefeldquartier. 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
b) Schutz vor Belästigungen 
c) Diebstahlschutz 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: a) Aufklärungsarbeit durch Medienmitteilungen und Kampagnen 
b) Aufklärungsarbeit durch Kontakt mit Schulen 
c) Gute Beleuchtung des öffentlichen Raums 
d) „Einkauf“ von zusätzlicher Polizeipräsenz in der Gemeinde Lachen 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
f) Kontrollgänge durch ein privates Überwachungsteam (Überwachungsaufträge) 
 

8.3 B. Schulen 
Definition:  Unter „Schulen“ versteht man sämtliche Schulgebäude inkl. der dazu gehören-

den Plätze. 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: a) Aufklärungsarbeit durch Medienmitteilungen und Kampagnen 
b) Aufklärungsarbeit durch Kontakt mit Schulen 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
f) Kontrollgänge durch ein privates Überwachungsteam (Überwachungsaufträge) 
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8.4 C. Sportanlagen  
Definition:  Unter „Sportanlagen“ versteht man die 400 Meter-Bahn im Seefeld sowie das 

ganze Sportareal im Peterswinkel. 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
b) Schutz vor Belästigungen 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: c) Gute Beleuchtung des öffentlichen Raums 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
 

8.5 D. Öffentliche Parkplätze  
Definition:  Unter „öffentliche Parkplätze“ versteht man die Parkplätze in der Äussern Haab, 

im Zentrum, beim Bürgerheim und im Seefeld. 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
b) Schutz vor Belästigungen 
c) Diebstahlschutz 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: a) Aufklärungsarbeit durch Medienmitteilungen und Kampagnen 
c) Gute Beleuchtung des öffentlichen Raums 
d) „Einkauf“ von zusätzlicher Polizeipräsenz in der Gemeinde Lachen 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
 

8.6 E. Öffentliche Parkhäuser  
Definition:  Unter „öffentliche Parkhäuser“ versteht man öffentliche Parkierungsanlagen wie 

zum Beispiel das Parkhaus Sagenriet. 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
b) Schutz vor Belästigungen 
c) Diebstahlschutz 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: a) Aufklärungsarbeit durch Medienmitteilungen und Kampagnen 
c) Gute Beleuchtung des öffentlichen Raums 
d) „Einkauf“ von zusätzlicher Polizeipräsenz in der Gemeinde Lachen 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
f) Kontrollgänge durch ein privates Überwachungsteam (Überwachungsaufträge) 
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8.7 F. Öffentliche Strassen und Plätze 
Definition:  Unter „öffentlichen Strassen und Plätzen“ versteht man das restliche Gemeinde-

gebiet, aber auch neuralgische Stellen wie z.B. öffentliche WC-Anlagen, Publibi-
ke-Anlagen etc. 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
b) Schutz vor Belästigungen 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: a) Aufklärungsarbeit durch Medienmitteilungen und Kampagnen 
c) Gute Beleuchtung des öffentlichen Raums 
d) „Einkauf“ von zusätzlicher Polizeipräsenz in der Gemeinde Lachen 
e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen 
f) Kontrollgänge durch ein privates Überwachungsteam (Überwachungsaufträge) 
 

8.8 G. Asylbewerberunterkunft 
Definition:  Spezialfall „Bürgerheim“ 

Ziele:  a) Schutz vor Vandalismus 
b) Schutz vor Belästigungen 
c) Diebstahlschutz 
d) Schutz vor Verunreinigungen 

Mittel: e) Personenbezogene Videoüberwachungsanlagen (nur im Aussenbereich) 
f) Kontrollgänge durch ein privates Überwachungsteam (Überwachungsaufträge) 
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9. AUSWERTUNG 

9.1 Organigramm für die Auswertung der Videoüberwac hung 

              
Polizei 

Gemeinderat       
  

GR Ressort 
Sicherheit 

  
Sicherheits-
beauftragter 

                        
  

A. See- und Hafenanlagen / B. Schulen / C. Sportanlagen 
D. Öffentliche Parkplätze / E. Öffentliche Parkhäuser 

F. Öffentliche Strassen und Plätze 
G. Asylbewerberunterkunft 

  

    
 

9.2 Datenzugriff 
Der Datenzugriff erfolgt gemäss Organigramm. Der Sicherheitsbeauftragte ist der Liegen-
schaftsverwalter. Sein Stellvertreter ist der GR Ressort Sicherheit. 
 

9.3 Datenexport 
Der Datenexport erfolgt per Memory-Stick ausschliesslich an die Polizei. Die Herausgabe der 
Daten muss vom zuständigen Gemeinderat autorisiert werden. 
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10. TECHNISCHES 

10.1 Art der Überwachung 
·  Es handelt sich um personenbezogene Videoüberwachungsanlagen. Im Bedarfsfall 

sind also Personen erkennbar. 
·  Die übertragenen Bilder werden nur im Bedarfsfall gesichtet. Es findet keine perma-

nente Überwachung statt.  
·  Die Aufnahmen erfolgen nur bei Bewegung (kein permanenter Betrieb). 

 

10.2 Dauer der Überwachung 
·  Gemäss Ziffer 3.2.3 beträgt die maximale Speicherdauer 120 Stunden. Nach dieser 

Zeit werden die Aufnahmen automatisch gelöscht. 
·  Es dürfen keine Daten archiviert werden. 

 

10.3 Hinweise auf die Überwachung 
Mittels mindestens einer Hinweistafel von der Grösse 40 x 20 cm wird die Überwachung an 
jedem Standort, respektive direkt am Objekt, angezeigt.  

 

 
 

10.4 Technische Anforderungen an die Kameras 
·  Vandalismusgeschützte 1/3“ Tag-/Nacht-Farb-Kuppelkamera für Tag-/Nachtbetrieb, 

hochauflösend; 480 / 530 TVL, 12 V / 24 V. 
·  4-Kanal-Digital Rekorder mit 160 GB Festplatte.  
·  Die technischen Einrichtungen können bei Bedarf dem aktuellen Stand der Technik 

angepasst werden. 
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ANHANG I: STANDORTE 

 
Areale 

A. See- und Hafenanlagen 

B. Schulen 

C. Sportanlagen 

D. Öffentliche Parkplätze 

E. Öffentliche Parkhäuser 

F. Öffentliche Strassen und Plätze / Dorfkern 

G. Asylbewerberunterkunft 

 

Standorte 

Die Standorte der Kameras sind fixiert und auf dem Plan auf der nächsten Seite dargestellt. 
Die Sichtwinkel der Kameras können angepasst und verändert werden.  
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Standort-Nummer: 1.1 

Standort, Adresse: Bistro, Joachim-Raff-Platz 1 

Areal: See- und Hafenanlage (A) 

Überwachter Bereich: Platzbereich Süd mit Seetreppe, Teilbereich Gebäude Seeplatz 1 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 1.2 

Standort, Adresse: Bistro, Joachim-Raff-Platz 1 

Areal: See- und Hafenanlage (A) 

Überwachter Bereich: Kiosk-/Bistrogebäude, Teilbereich Seeplatz, 
Hafenbecken Richtung Ost 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007  
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Standort-Nummer: 1.3 

Standort, Adresse: Bistro, Joachim-Raff-Platz 1 

Areal: See- und Hafenanlage (A) 

Überwachter Bereich: Aussenmohle, Teilbereich Hafenbecken Richtung Nord-West 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 

 

 

  



 
20 

 

Standort-Nummer: 2.1 

Standort, Adresse: Alte Turnhalle, Äussere Haab 11 

Areal: See- und Hafenanlage (A) 

Überwachter Bereich: Richtung Aquarium / Wiese, Nordwest 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 2.2 

Standort, Adresse: Alte Turnhalle, Äussere Haab 11 

Areal: See- und Hafenanlage (A) 

Überwachter Bereich: Teilbereich Hafenbecken Rtg. Südwest, Seebühne 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 2.3 

Standort, Adresse: Alte Turnhalle, Äussere Haab 11 

Areal: See- und Hafenanlage (A) 

Überwachter Bereich: Teilbereich Seeanlage Richtung Süd-West 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 2.4 

Standort, Adresse: Alte Turnhalle, Äussere Haab 11 

Areale: See- und Hafenanlage (A), Schulen (B) 

Überwachter Bereich: Zwischen Alter Turnhalle und Pavillon,  

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 2.5  

Standort, Adresse: Alte Turnhalle, Äussere Haab 11 

Areale: See- und Hafenanlage (A), Öffentliche Parkplätze (D) 

Überwachter Bereich: Teilbereich Parkplatz Äussere Haab, Richtung Nord-Ost (im Winter 
das Eisfeld). 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 2.6  

Standort, Adresse: Alte Turnhalle, Äussere Haab 11 

Areal: See- und Hafenanlage (A), Öffentliche Parkplätze (D) 

Überwachter Bereich: Teilbereich Parkplatz Äussere Haab, Richtung Süd-Ost (im Winter 
das Eisfeld). 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. 244 vom 20. Juli 2007 

Inbetriebnahme: 1. August 2007 
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Standort-Nummer: 3.1  

Standort, Adresse: Pumpenhaus, Äussere Haab 8a 

Areal: See- und Hafenanlage (A), Schulen (B), öffentl. Plätze (F) 

Überwachter Bereich: Innenbereich Pausenhalle, WC-Anlagen 

Gemeinderatsbeschluss: GRB Nr. xxx vom xxx 

Inbetriebnahme: xxx 

  

 

(nicht Originalbild der Videokamera!)  
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Standort-Nummer: 4.1 

Standort, Adresse: SEK 1 March, Eingang Nord, Äussere Haab 10 

Areal: Schulen (B) 

Überwachter Bereich: Eingang Nord / Pausenplatz / Veloabstellplätze 

Gemeinderatsbeschluss: GRB vom 25. November 2012 

Inbetriebnahme: Januar 2012 
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Standort-Nummer: 5.1 – 5.3 

Standort, Adresse: Turnhalle Seefeld, Seestrasse 31 

Areal: Schulen (B) 

Überwachter Bereich: Eingangsbereich innen  

Gemeinderatsbeschluss: GRB vom 25. November 2012 

Inbetriebnahme: Januar 2012 
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Standort-Nummer: 6.1 – 6.3 

Standort, Adresse: Schulhaus Seefeld, Seestrasse 36 

Areal: Schulen (B) 

Überwachter Bereich: Pausenplatz  

Gemeinderatsbeschluss: GRB vom 25. November 2012 

Inbetriebnahme: Januar 2012 
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Standort-Nummer: 7.1 – 7.5 

Standort, Adresse: Sportanlage Peterswinkel 

Areal: Sportanlagen (C) 

Überwachter Bereich: Rund um das Clubhaus  

Gemeinderatsbeschluss: GRB vom 25. November 2012 

Inbetriebnahme: Januar 2012 
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Standort-Nummer: 8.1 – 8.3 

Standort, Adresse: Parkhaus Sagenriet 

Areal: Öffentliche Parkhäuser (E) 

Überwachter Bereich: Ein- & Ausfahrt, Kassabereich  

Gemeinderatsbeschluss: GRB vom 25. November 2012 

Inbetriebnahme: Januar 2012 
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ANHANG II: Überwachungsaufträge der Gemeinde Lachen  

·  Bürgerheimstrasse 15 (Asylbewerberunterkunft) 
�  Jahresauftrag (während 365 Tagen / inkl. Rapport) 
�  Gebäudeüberwachung mit Kontrollgang innen 
�  3x Kontrollgänge zwischen 22.00 und 05.00 Uhr. Aussen und Innenkontrolle, jedoch 

ohne Zimmerkontrolle. 

·  Schulhausanlagen (inklusive Turnhallen) 
�  Jahresauftrag (während 365 Tagen / inkl. Rapport) 
�  Schliess- und allgemeine Gebäudekontrolle 
�  1x täglich Kontrollgang während der Nacht 

·  Seeanlagen ab Tennisplätze/Badi,  
See- und Hafenanlagen bis Alter Schulhausplatz 1 

�  Ab 1. April bis 31. Oktober (7 Monate / inkl. Rapport) 
�  Kontrollgang mit Fusspatrouille 
�  Punktuelle Kontrollgänge, jeweils tagsüber 2x täglich inkl. Sonn- und Feiertage / am 

Mittwoch und am Samstag je 1x täglich / 1x zusätzlicher Kontrollgang nachts. 

·  WC-Anlagen Äussere Haab (Pumpenhaus) 
�  Ab 1. April bis 31. Oktober (7 Monate / ohne Rapport resp. nur bei besonderen Vor-

kommnissen) 
 
 

 


